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§ 100 EisbKrV Übersetzen von
Eisenbahnkreuzungen mit Tieren

 EisbKrV - Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2023

1. (1)Vor dem Übersetzen einer Eisenbahnkreuzung mit Tieren haben Führer und Treiber von Tieren in

angemessener Zahl dafür zu sorgen, dass ein geordnetes Übersetzen der Eisenbahnkreuzung mit den Tieren

möglich ist. Nötigenfalls sind Gruppen von Tieren zu bilden. Ist ein gefahrloses Übersetzen der

Eisenbahnkreuzung möglich, hat dies ohne Verzögerung und so rasch wie möglich zu erfolgen. Ein Verweilen auf

der Eisenbahnkreuzung ist verboten.

2. (2)Bestehen an einer Eisenbahnkreuzung besondere Einrichtungen für das Treiben von Tieren, sind diese von

Führern und Treibern von Tieren nach Maßgabe einer vom Eisenbahnunternehmen zu erstellenden

Bedienungsanweisung zu benützen.
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